
Beschluss der KDV Neukölln vom 14.09.2019 
 
Der Landesparteitag möge beschließen: 
 
Versprechen einer humanitären Migrationspolitik einhalten 
und Verwaltungsspielräume nutzen 
 
Wir fordern die Berliner SPD und ihre sozialdemokratischen Mit-
glieder des Senats auf, die führende Rolle Berlins für eine pro-
gressive und humane Migrationspolitik in Deutschland beizubehal-
ten. Deshalb müssen Partei und Senat alle Möglichkeiten und 
Spielräume nutzen, um auch nach dem Migrationspaket weiterhin 
eine erkennbar sozialdemokratische und humanitäre Migrationspolitik umzusetzen. Berlin ist 
daher aufgefordert mit ihrer ausführenden Landesbehörde steuernd Verwaltungsvorschriften 
zu erlassen. 
 
Bei der Umsetzung des Migrationspaketes und des neuen Staatsbürgerschaftsrechts sind 
Härten zu vermeiden und entsprechende Ausführungsvorschriften auf Landesebene für die 
Berliner Ausländerbehörde bzw. für das künftige Landesamt für Einwanderung zu erlassen, 
solange diese den Regelungen des Bundesministeriums für Inneres nicht entgegenstehen. 
 

a) Bei den Ausführungsvorschriften zum „Geordneten Rückkehr-Gesetz“ ist darauf zu 
achten, dass: 

 
1. die im Gesetz vorgesehene bis zu 18-monatige Abschiebehaft in Berliner Justiz-

vollzugsanstalten nicht durchgeführt wird. 
2. gleichzeitig aber auch die in Berlin möglichen Direktabschiebungen nicht als Er-

satz für die Abschiebehaft ausgeweitet werden. 
3. keine Familien mit minderjährigen Kindern in Abschiebehaft genommen werden. 
4. keine Auflagen zum nächtlichen Aufenthalt in Flüchtlingsunterkünften erlassen 

werden. 
5. ausreisepflichtige Familien mit minderjährigen Kindern bis zur Ausreise stets wei-

terhin Asylbewerberleistungen erhalten.  
6. keine Absenkung des Aufenthaltsstandards vorgenommen wird, wie sie im Ge-

setz für Personen mit ungeklärter Identität nach § 60b AufenthG mit einer quasi 
„Duldung light“ vorgesehen ist, wenn die betroffenen Personen glaubhaft machen 
können, warum sie ihre Staatsbürgerschaft mangels entsprechender Dokumente 
nicht nachweisen können.  

7. Das Recht auf die Unversehrtheit der Wohnung und Privatsphäre müssen ge-
wahrt bleiben. 

Durchsuchungen dürfen daher, auch in Flüchtlingsunterkünften, nur auf 
richterlichen Beschluss erfolgen.  

 
b) Bei den Ausführungsvorschriften zum Staatsbürgerschaftsrecht ist darauf zu achten, 

dass: 
 

1. die Einwanderungsbehörden in Berlin durch eine allgemeine Verwaltungsvor-
schrift der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung angewiesen werden, das 
Merkmal „Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse“ in den §§ 9 und 10 
des Staatsangehörigkeitsgesetzes einschränkend und ausschließlich dahinge-
hend auszulegen ist, dass lediglich das Eingehen oder Bestehen einer Doppelehe 

 



oder Mehrehe der Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse und damit der 
Einbürgerung entgegenstehen.  
 

Soweit die Auslegung der Anwendungshinweise des Bundesministeriums des Inneren zur 
„Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse“ auf andere Kriterien ausgeweitet werden 
oder aber die Auslegung weitestgehend den einzelnen Behörden überlassen werden sollen 
und damit der Willkür Tür und Tore geöffnet werden, ist der Berliner Senat aufgefordert, sich 
für entsprechende Einschränkungen auch auf Bundesebene einzusetzen. 
 


